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Auszüge aus dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz: 
Änderungen, die mit 01.01.2013 in Kraft getreten sind, sind fett gedruckt 

 
 

§ 2 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz: 

(7) Unter Gefahrenverhütung im Sinne dieses Bundesgesetzes sind sämtliche Regelungen 
und Maßnahmen zu verstehen, die zur Vermeidung oder Verringerung arbeitsbedingter 
Gefahren vorgesehen sind. Unter Gefahren im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
arbeitsbedingte physische und psychische Belastungen zu verstehen, die zu 
Fehlbeanspruchungen führen. 

(7a) Unter Gesundheit im Sinne dieses Bundesgesetzes ist physische und 

psychische Gesundheit zu verstehen. 

§ 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz: 

§ 3. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. Die Kosten 
dafür dürfen auf keinen Fall zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. Arbeitgeber haben die 
zum Schutz des Lebens, der Gesundheit sowie der Integrität und Würde erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter 
Gefahren, zur Information und zur Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten 
Organisation und der erforderlichen Mittel. 

(2) Arbeitgeber haben sich unter Berücksichtigung der bestehenden Gefahren über 
den neuesten Stand der Technik und der Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Arbeitsgestaltung entsprechend zu informieren. 

 

§ 4 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz: 

§ 4. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, die für die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind die 
Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 anzuwenden. Insbesondere sind 
dabei zu berücksichtigen: 

 1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte, 

 2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln, 

 3. die Verwendung von Arbeitsstoffen, 

 4. die Gestaltung der Arbeitsplätze, 

 5. die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und deren 
Zusammenwirken, 

 6. die Gestaltung der Arbeitsaufgaben und die Art der Tätigkeiten, der 
Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe sowie der Arbeitsorganisation und 

 7. der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Arbeitnehmer. 

  

 (6) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der 
Maßnahmen sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. Mit der Ermittlung 
und Beurteilung der Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner 
sowie sonstige geeignete Fachleute, wie Chemiker, Toxikologen, Ergonomen, 
insbesondere jedoch Arbeitspsychologen, beauftragt werden. 

 

Stand: 10.01.2013 


